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BEKANNTMACHUNGEN

Betrifft:	 Bebauungsplan Nr. 46/97
	 „Gewerbe- und Industriegebiet Haffeld Süd III“, 
	 2. Änderung

Hier:      	 Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch  
	 (BauGB) 

Der Bereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 46/97 wird wie 
folgt begrenzt:

im Nordwesten:	 durch die Grünfläche (Ruderalfläche) Haffeld im  
		  Abstand von circa 250 Meter zur Küstenlinie Wismar- 
		  bucht
im Nordosten:		 vom Wolfsburger Graben
im Süden:		  vom Betriebsgelände Fa. Egger, Baufeld GI 3 

Die Planbereichsgrenzen sind dem abgedruckten Plan zu entnehmen. Das 
Plangebiet ist schraffiert dargestellt.

Der von der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar in ihrer Sitzung am 
17.12.2020 gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf der 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 46/97 „Gewerbe- und Industriegebiet Haf-
feld Süd III“, bestehend aus der Planzeichnung Teil A und dem Text Teil B 
sowie die dazugehörige Begründung einschließlich anhängender Gutach-
ten liegen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 01.02.2021 bis 
einschließlich 09.03.2021 während der Dienststunden Montag von 8.30 
Uhr bis 12.00 Uhr, Dienstag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 
Uhr bis 15.30 Uhr, Donnerstag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 
Uhr bis 17.30 Uhr und Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr sowie nach 
vorheriger Vereinbarung zu anderen Zeiten im Bauamt der Hansestadt 
Wismar, Abt. Planung, Kopenhagener Straße 1, 2. Obergeschoss, öffent-
lich zur Einsichtnahme aus.

Zum Betreten des Gebäudes ist eine Terminvereinbarung erforderlich. 
Diese Terminvereinbarung ist vorab telefonisch unter der zentralen Te-
lefonnummer im Bauamt: 03841 251-6001 vorzunehmen. Bitte nehmen 
Sie den Termin nur mit eigenem Mund-Nasen-Schutz, den Sie vor dem 
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Betreten der Räumlichkeiten anlegen, und in einem gesunden Zustand 
wahr.

Im Rahmen dieser öffentlichen Auslegung sind folgende umweltbezoge-
ne Stellungnahmen und Gutachten verfügbar und liegen ebenfalls aus:

•	 Umweltbericht mit Aussagen zu den Schutzgütern Mensch, Tiere  
	 und Pflanzen/ Biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Klima/ Luft,  
	 Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter, zu den Wechselwir- 
	 kungen zwischen den Schutzgütern, zu den Schutzgebieten sowie zur  
	 Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfüh- 
	 rung des Bebauungsplanes (Status quo)
	 Des Weiteren sind im Umweltbericht dargestellt:
	 -	 geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum  
		  Ausgleich nachteiliger Auswirkungen
	 - 	 Planungsalternativen
	 - 	 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren der Umwelt- 
		  prüfung, technische Lücken und fehlende Kenntnisse
	 - 	 Maßnahmen zur Überwachung unvorhergesehener nachteiliger  
		  Umweltauswirkungen (Monitoring)
 	 - 	 Biotoptypen – Bestands- und Eingriffsplan

•	 Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und  
	 sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB:
	 -	 Untere Wasserbehörde zu Belangen der Wasserversorgung, der  
		  Abwasserentsorgung, der Niederschlagswasserbeseitigung, des  
		  Gewässerschutzes und des Hochwasserschutzes
	 -	 Untere Naturschutzbehörde zu Belangen des Naturschutzes:  
		  Eingriffsregelung, Artenschutz, Natura 2000/ SPA, Natura 2000/  
		  FFH
	 -	 Untere Abfallbehörde zu Belangen der Abfallentsorgung
	 -	 Untere Bodenschutzbehörde zu Belangen des Bodenschutzes
	 -	 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Abt. Landwirt- 
		  schaft/EU-Förderangelegenheiten zu Belangen der Landwirt- 
		  schaft
	 -	 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Abt. Natur- 
		  schutz, Wasser und Boden zu Belangen des Naturschutzes, des  
		  Wassers (Gewässer 1. Ordnung) sowie des Bodens (Hinweis auf  
		  Altlasten- und Bodenschutzkataster)
	 -	 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Abt. Immissi- 
		  ons- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft zu Belan- 
		  gen des Immissions- und Klimaschutzes, zu Lärmimmissionen  
		  sowie zur Abfall- und Kreislaufwirtschaft
	 -	 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand-  
		  und Katastrophenschutz M-V zu Belangen des Brand- und Kata- 
		  strophenschutzes, Hinweis auf Umgang mit Munitionsmitteln  
		  sowie auf die Empfehlung einer Kampfmittelbelastungsauskunft
	 -	 Untere Denkmalschutzbehörde und untere Behörde für Boden- 
		  denkmalschutz zu den Belangen Baudenkmale und Bodendenk- 
		  male
	 -	 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V zu Bodendenkma- 
		  len
	 -	 Wasser- und Bodenverband „Wallensteingraben-Küste“ zu Belan- 
		  gen des Gewässerschutzes/ Gewässer 2. Ordnung

•	 Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen  
	 Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB:
	 -	 Untere Naturschutzbehörde zu Belangen des Naturschutzes:  
		  Eingriffsregelung/ Baumschutz, Natur- und Landschaftsschutz- 
		  gebiete, Biotopschutz/ SPA,  Natura 2000/ FFH/ Artenschutz
	 -	 Untere Abfallbehörde zu Belangen der Abfallentsorgung
	 -	 Untere Bodenschutzbehörde zu Belangen des Bodenschutzes
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	 -	 Untere Wasserbehörde zu Belangen der Wasserversorgung, der  
		  Schmutzwasserentsorgung, der Niederschlagswasserbeseitigung,  
		  des Gewässerschutzes und des Hochwasserschutzes
	 -	 Untere Immissionsschutzbehörde zu Belangen des Immissions- 
		  schutzes 
	 -	 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Abt. Landwirt- 
		  schaft/EU-Förderangelegenheiten zu Belangen der Landwirt- 
		  schaft
	 -	 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Abt. Natur- 
		  schutz, Wasser und Boden zu Belangen des Naturschutzes, des  
		  Wassers (Gewässer 1. Ordnung) sowie des Bodens (Hinweis auf  
		  Altlasten- und Bodenschutzkataster)
	 -	 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Abt. Immissi- 
		  ons- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft zu Belan- 
		  gen des Immissions- und Klimaschutzes, zu Lärmimmissionen  
		  sowie zur Abfall- und Kreislaufwirtschaft
	 -	 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- 	
		  und Katastrophenschutz M-V zu Belangen des Brand- und Kata- 
		  strophenschutzes, Hinweis auf Umgang mit Munitionsmitteln  
		  sowie auf die Empfehlung einer Kampfmittelbelastungsauskunft
	 -	 Untere Denkmalschutzbehörde und untere Behörde für Boden- 
		  denkmalschutz zu den Belangen Baudenkmale und Bodendenk- 
		  male sowie zum Ortsbild (Sichtachsen)

•	 Schalltechnische Untersuchungen zur geplanten Erweiterung der  
	 Leim- und Tränkharzanlage der LTPro GmbH in 23970 Wismar  
	 (2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 46/97 „Gewerbe- und Indus- 
	 triegebiet Haffeld Süd III") erstellt durch das Ingenieurbüro TÜV Nord  
	 Umweltschutz GmbH & Co. KG, Geschäftsstelle Rostock vom  
	 18.12.2018
•	 Gutachten zur Ermittlung des angemessenen Sicherheitsabstandes für  
	 die Erweiterung und den Betrieb der bestehenden Leim- und Tränkharz- 
	 anlage der LTPro GmbH am Standort Wismar erstellt durch das Inge- 
	 nieurbüro Großmann Ingenieur Consult GmbH (GICON), Bitter- 
	 feld-Wolfen vom 03.02.2020
•	 FFH-Verträglichkeitsvorprüfung erstellt durch das Planungsbüro  
	 dreher+sudhoff ingenieurplanung gbr (dsi), Gelsenkirchen vom  
	 20.04.2020
•	 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) erstellt durch das  
	 Planungsbüro dreher+sudhoff ingenieurplanung gbr (dsi), Gelsen- 
	 kirchen vom 27.08.2020
•	 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) – Bestandskarte  
	 Avifauna und Konfliktkarte Avifauna erstellt durch das Planungs- 
	 büro dreher+sudhoff ingenieurplanung gbr (dsi), Gelsenkirchen vom  
	 29.04.2020

Die in diesem Bebauungsplan zitierten DIN-Vorschriften, insbesondere 
die DIN-Norm 4109 (Schallschutz im Hochbau) werden ebenfalls zur 
Einsicht bereitgehalten.

Zusätzlich zu der genannten öffentlichen Auslegung der Planunterlagen 
im Bauamt sind diese für den Zeitraum der Auslegung auch auf den  
Internetseiten der Hansestadt Wismar unter 
www.wismar.de/Auslegungen/ einsehbar.

Während der genannten Auslegungsfrist können von allen an der Planung 
interessierten Personen Stellungnahmen zum Planentwurf schriftlich 
oder während der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht eingegangene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung zum Bebauungsplan Nr. 46/97,  
2. Änderung unberücksichtigt bleiben können, wenn die Hansestadt Wis-
mar deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass Bauleitplanverfahren öffentliche Verfahren sind und 
daher alle dazu eingehenden Stellungnahmen in öffentlichen Sitzungen 
(Fachausschüsse, Bürgerschaft) beraten und entschieden werden, sofern 
dies nicht vom jeweiligen Einwender ausdrücklich eingeschränkt wird.

Am Donnerstag, dem 11.03.2021 findet um 16.30 Uhr im Bauamt, Abt. 
Planung, Kopenhagener Straße 1, Raum 234 ein Erörterungsgespräch zu 
den Planunterlagen statt. 
Die Teilnahme an diesem Gespräch ist zuvor unter der zentralen  
Telefonnummer im Bauamt: 03841 251-6001 anzumelden. 

Hinweis: In Abhängigkeit von den zum Zeitpunkt des Erörterungsgesprä-
ches geltenden Regelungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum 
Umgang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Durchführung des 
Gespräches am 11.03.2021 alternativ telefonisch mit der zuständigen 
Bearbeiterin möglich.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist zusätzlich auf den Internetseiten 
der Hansestadt Wismar unter www.wismar.de/Bekanntmachungen ein-
sehbar.

Wismar, den 23.01.2021

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Bauamt, Abt. Planung


